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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT


31. JANUAR 2018 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 20. November 2009 über die Zulassung von Tierärzten


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Gesetzes vom 28. August 1991 über die Ausübung der Veterinärmedizin, des Artikels 4 Absatz 4, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 19. März 2014;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 20. November 2009 über die Zulassung von Tierärzten;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 5. Dezember 2016;

	Aufgrund der Konzertierung zwischen den Regionalregierungen und der Föderalbehörde vom 1. April 2016;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 61.251/3 des Staatsrates vom 16. Mai 2017, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag des Ministers der Volksgesundheit und des Ministers der Landwirtschaft


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - In Artikel 2 des Königlichen Erlasses vom 20. November 2009 über die Zulassung von Tierärzten, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 13. Juni 2014, wird § 1 durch eine Nr. 6 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"6. Ihre Sprachkenntnisse einer Landessprache sind mindestens auf dem europäischen Niveau B1, wenn die Muttersprache des Tierarztes keine der Landessprachen ist oder wenn die Sprache, in der die Berufsqualifikation, die zur Ausübung der Veterinärmedizin berechtigt, erworben wurde, keine der Landessprachen ist."




	Art. 2 - Der für Volksgesundheit zuständige Minister und der für Landwirtschaft zuständige Minister sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 31. Januar 2018


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Volksgesundheit
M. DE BLOCK

Der Minister der Landwirtschaft
D. DUCARME


